
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/12/5 8Ob191/78,
2Ob74/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1978

Norm

EKHG §9 G

Rechtssatz

Keine Verp1ichtung des Betriebsunternehmers zur Aufstellung besonderer Ordnungskräfte außerhalb der

Straßenbahn an Haltestellen zur Hintanhaltung von Gedränge der Fahrgäste.

Entscheidungstexte

8 Ob 191/78

Entscheidungstext OGH 05.12.1978 8 Ob 191/78

2 Ob 74/95

Entscheidungstext OGH 12.10.1995 2 Ob 74/95

Ähnlich; Beisatz: Die Beschäftigung besonderer Ordnungskräfte innerhalb des Busses zur Regelung des Ein- und

Aussteigens ist dem Betriebsunternehmer bei vernünftiger Abwägung der Interessen nicht zumutbar. (T1)
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